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32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §26;

Rechtssatz

Es ist nicht einsehbar, warum eine Verp5ichtung für den Fall der Leistungsstörung nicht als bedingte Leistung im Sinne

des § 26 GebG angesehen werden kann.
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